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Kriegsmaterial 

§ 18. (1) Der Erwerb, der Besitz und das Führen von Kriegsmaterial sind verboten. 

(2) Der Bundesminister für Landesverteidigung kann verlässlichen Menschen, die das 21. 
Lebensjahr vollendet haben und ein berechtigtes Interesse für den Erwerb, Besitz oder das Führen von 
Kriegsmaterial glaubhaft machen, Ausnahmen von den Verboten des Abs. 1 bewilligen. Solche 
Ausnahmebewilligungen bedürfen des Einvernehmens mit dem Bundesminister für Inneres. Sie sind zu 
versagen, wenn gegen ihre Erteilung gewichtige Interessen, insbesondere militärischer oder 
sicherheitspolizeilicher Art sprechen. 

(3) Eine Ausnahmebewilligung kann insbesondere aus den in Abs. 2 genannten gewichtigen 
Interessen befristet und an Auflagen gebunden werden. Sie kann widerrufen werden, wenn eine 
Voraussetzung für ihre Erteilung weggefallen ist. 

(3a) Abs. 1 gilt nicht hinsichtlich des Besitzes und des Führens von Schusswaffen, die 
Kriegsmaterial sind und Staatsoberhäuptern oder Regierungsmitgliedern eines Staates als Dienstwaffe zur 
Verfügung stehen, oder die vergleichbaren Persönlichkeiten oder den Begleitpersonen all dieser 
Menschen auf Grund ihres Amtes oder Dienstes für einen Staat zur Verfügung stehen. 

(3b) Kriegsmaterial darf nur an jemanden überlassen werden, der zu dessen Besitz berechtigt ist. Im 
Falle einer Überlassung haben der Überlasser und der Erwerber die Überlassung des Kriegsmaterials 
binnen sechs Wochen dem Bundesminister für Landesverteidigung schriftlich unter Anführung der 
Geschäftszahl der Ausnahmebewilligungen (§ 18 Abs. 2) anzuzeigen. 

(4) Abs. 1 gilt nicht für jene Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß, soweit es sich nicht um 
Munition mit Leuchtspur-, Rauch-, Markierungs-, Hartkern-, Brand- oder Treibspiegelgeschoß handelt, 
die als Kriegsmaterial anzusehen sind. Der Erwerb dieser Patronen ist jedoch nur auf Grund eines 
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Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte oder einer Jagdkarte zulässig. Sie dürfen nur Menschen überlassen 
werden, die im Besitz einer solchen Urkunde sind. 

(5) Im Übrigen gelten für Kriegsmaterial die Bestimmungen der §§ 6 bis 8 und 10 (Besitz, Führen, 
Verlässlichkeit und Ermessen), 11 Abs. 3 (Besitz von Waffen durch Jugendliche unter 18 Jahren bei der 
Berufsausbildung), 11a, 12 und 13 (Waffenverbote), 14 (Schießstätten), soweit es sich um Kriegsmaterial 
handelt, das im Eigentum einer Gebietskörperschaft steht, 15 (Überprüfung, Verlust und Entfremdung 
von Urkunden), 16b (Verwahrung von Schusswaffen), 23 Abs. 3 (Anzahl der erlaubten wesentlichen 
Bestandteile), 25 und 27 (Überprüfung der Verlässlichkeit und Einziehung von Urkunden), 28 
(Überlassen von Schusswaffen der Kategorie B), 41a (Verlust und Diebstahl), 45 Z 2 
(Ausnahmebestimmung für historische Schusswaffen) und 46 (Ausnahmebestimmungen für bestimmte 
Zwecke) sowie die Bestimmungen des § 47 (Ausnahmebestimmungen für bestimmte Personen) mit 
Ausnahme jener über die Einfuhr. 
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